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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ro 2014/04/0072 E 16. März 2016 VwSlg 19329 A/2016 RS 5

Stammrechtssatz

Das Verwaltungsstrafgesetz gibt keine De nition der Schuldform Fahrlässigkeit. Zur Auslegung dieses Begri es kann

aber auf die Bestimmungen des StGB zurückgegri en werden. Die Außerachtlassung der objektiv gebotenen und

subjektiv möglichen Sorgfalt kann dem Täter im Sinn des § 6 Abs. 1 StGB nur dann vorgeworfen werden, wenn es ihm

unter dem besonderen Verhältnis des Einzelfalles auch zuzumuten war, sie tatsächlich aufzuwenden. Zur Frage des

Ausmaßes der objektiven Sorgfaltsp icht hat der VwGH bereits ausgesprochen, dass der dafür geltende Maßstab ein

objektiv-normativer ist; Maß gur ist der einsichtige und besonnene Mensch, den man sich in der Lage des Täters

versetzt zu denken hat. Objektiv sorgfaltswidrig hat der Täter folglich nur dann gehandelt, wenn sich ein einsichtiger

und besonnener Mensch des Verkehrskreises, dem der Handelnde angehört, an seiner Stelle anders verhalten hätte

(Hinweis E vom 28. Mai 2008, 2008/09/0117, mwN).
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